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chem der Credit des Land - und Häuserdesitzers beru.

het, durch einen tollen Streich zernichtet. Wer ein-

mal eine Generalpfändung/ mithin auf alle fruchtbare

Theile feines Schuldners Haab und Gut erhalten hat,

dem kann eine nachwärligc Pfändung auf einen speziel-

len Theil desselben nimmehr vorgehen, > indem nach

jedem gefunden logifchcn Begriff, die Spczies stets

m dem Genuß begriffen ist.

Der Vorzug, von dem unter diesen beyden Numern

die Rede ist, kann sich alfo nur auf den beweglichen

Effekt oder die Ansprache, die einem Gläubiger als

Hinterlage zu seiner Sicherheit wirklich eis manu sä

m-mum übergeben ist, und Faustpfand heißt, bezie.

hen; dieses aber muß zur Vermeidung aller schiffen

Mißdeutung, bestimmter ausgcdrukt werden.

Achter Abschnitt.
In diesem Abschnitt ist der Unterschied von spe-

ziellen und generellen Leibhafte» oder Verhastsbefehien

des Schuldners anzuzeigen, unterlassen worden: als

1. der Distrikts - Leibhaft von dem Distriktsgericht;
2. der Kantsnö - Leibhaft von dem Canlonsgericht ;

z. der Leibhaft in ganz Helvetica, von der Vollste-

hung oder der obersten Rechtsbehörde in Helvetic» er-

theilte
Eme einzige besondere Bemerkung habe ich über

diesen wohlauSgearbeireten Abschnitt zu machen, in

Bezug auf den § izi, wo von den Azung des ver-

Haftelen Schuldners durch die Gläubiger, die Rede

ist. Diesem möchte ich beyfetzen : daß nach dem Ver-
hältniß ihrer Ansprachen, die Gläubiger ihren Bey-

trag zur Verpflegung des verhafteten Schuldners bey-

Wessen sollen.

Auf diese Bemerkungen hin, kann anch ich als

Mitglied der zur Prüfung dieser acht, die Betreibungs-
form betreffenden Beschlusse, niedergesetzten Commis-

Aon, nicht anders als ciusweilen, bis sie verbessert

And, auf deren Verwerffnng antragen.
Der Beschluß wird ohne Discußiou verworssen.

Senat, I u l i.
Präsident: Usteri.

(Aus Versehen ist die Sitzung vom 4. Juli vor
dieser gedruckt worden.)

Hoch wird Präsident, Bad oux französischer Se-
cretär und F rase a Saalinspeklor.

Der Beschluß über die Hausirer wird verlesen und

der mit Untersuchung, des früheren Beschlusses über

diesen Gegenstand beauftragten Commission übergeben.

Eine Bittschrift aus dem C. Luzern, gegen die

Vertagung der Räthe wird verlesen.

In geheimer Sitzung wird ein Beschluß angenom«

men, den wir schon geliefert haben. (S. S. )4?

Sen a t, 5, I u l i.
Präsident: Hoch.

Die Discußion über den Beschluß, welcher die Po>-

lizey des Fieischverkaufs betrift, wird eröffnet.
Der Bericht der Commission war folgender:
Euere Commißion findet, daß der Beschluß des'

grossen Raths sehr gute Verordnungen in Rücksicht der'

Vorsorg für die Gesundheit dey Verkauf des Fleisches'

enthält. Was die vorgeschlagene Polizey des Fleuch-'
Verkaufs belrift, so findet die Commission wesentliche-

Veränderungen und Zusätze erfoderlich, besonders mW
ganzliche Unterlassung der Preisbestimmung,; auch zei--

gen sich einige Nedakcionsschler.
Wenn nach dem Antrag, den die Commission JH--

nen macht, diesen Beschluß zu verwerfen, solcher denn

grossen Rath zurückgesandt wirb, so ist zu erwarten
daß folgende Veränderungen zweckmässig befunden
werden:

1. Art. Diejenigen, so eigenthümliches Mezgrechd
besitzen, werden keine Erlaubnißscheine von der Muni»'
stpalilest zu haben bcnochiget seyn, indem solche da,-
durch thr Recht verlieren würden, falls man es ihnen-
abschlüge: also nur Anzeige, daß solche Besitzer oder'
jemand in ihrem Namen dieß Mezgrecht fsrlfttze, wird'
statt, haben. Hingegen diejenigen Bürget, welche:

diesen Erwerb ansangen wollen, sollen Erlaubnißscheine'
und Anweisung eines Platzes von der Mmstzipalitäd
zum Verlauf, haben.

(Die Forts, folgt.)-

Mannigfaltigkeiten.
Auszug eines Schreibens von Genua den z. Juli. —'

Da unsere seit der unglücklichen Belagerung von Ke-
nua gesteckten Verbindungen stzt durch das Emrückeu'

der fränkischen Armee am 24. Juni wieber eröffnet

And, so habe ich das Vergnügen Ihnen unter diesem'

Umschlag den Beschluß des fränk. Mimsstrs Deicaw
mitzutheilen, laut welchem derselbe nach- der Jnstmk--
tion des ersten Consuls sieben Mitglieder ernennt hat,-
welche eine außerordentliche Commißion bilden sollW-
die gestern installirt worden ist. Die Commission wird'-



.— 264

von dem fränkischen Minister präsidirt, und hat den

Auftrag eine Consulta von z o Mitgliedern z» erwählen.

Wenn die neuen Wahlen den schon getroffenen gleich

kommen, so werden wir von dieser Seite nichts mehr

zu wünschen haben.

Der für Italien geschlossene Waffenstillstand ließ

tins vieles für einen baldigen Frieden hoffen, allern

diese Hoffnung vermindert sich Mit jedem Tag; und

der Abmarsch des groften Theils der französischen Ar-

mice nach -der Lomvardte laßt uns den Ansang der

Feindseligkeiten nur zu sehr befürchten.

Anstatt, daß die wahrend der Belagerung ausgc-

brochenc Epidemie jezt nachlassen sollte, mmi dieselbe

täglich zu, >o daß wochemlich zwischen bis üoo nur

in der Stadt dahin sterben.

A n t à n dèg u !l g e lt.
Vollständiger Auszug auS den allgemeinen hclveti

sehen Gesetzen und Veroronungen mir den nochigstca

Erläuterungen. Ein Handbuch sur Beamte uuo für

Burger. 8. Bern b. G. Slämpsti, Buchor. -800.—
Die Sudscriplivn auf dieses Werkgeu, von dem wir

einen Probcdogen vor unS haben, ist bis zuur 20.

Deumonat offen, der Preis wird ungefehr 2 Franken

— „Dieser ÄuSzug, welcher bw zum May >8o°
geht', hac zur Absicht, mit Ausschluß alleS Speciellen,

was nur einzelne Personen und Orte belüft, oder nur

auf den Augenblick paßte, und also schon wieder weg-

fallt oder aufgehoben ist, bloß die eigentlichen ge sez-

lichen Verordnungen so gedrängt möglich darzustellen,

die gleichartigen Gegenstände zu,ammen zu ordnen und

dabey sowohl da-S Anschlagen atS das allsalige Enl-

gcgcnhaitm mit dem Tageblatt oder mit den

Urkunden selbst, so leicht als möglich zu machen.

Für ersteres war die alphabetische Ordnung miumgang-

lieh nölhig, und für lezrereS die Abführung aller Daten."

Hier ein kleiner Artikel zur Probe:

Agenten.

Der Distriktsstatthatter nennt für jedes Dorf, oder

Sektion der Stadt, emen Ageur, dieser zieht dann in

wichtigen Fällen noch zwey GeHülsen bey, tue er beym

Anlritt seines Amts selbst wählt. Helv. Staats-
vers. Z. rog. ioz.

Eis können keme Schuldbetreibungen verrichten.

7. H-rbstm. 1799.
^

Due Agenten und ihre Gehülfen sollen künftig anS

der Zahl der M u n > zlp alb e a mten genommen,

und für diesen Zuwachs ihrer Geschäfte von den Ge-
mcinden entschädigt werden, i r. Wàm. 1799. Nur
diejenigen, welche vor obigem Gesetz in die Munizi.
palftät gewählt wurden, können die Agentensteilen aus«

schlagen. 8. April -8oo.

Plan einer helvetischen Schulmeister-Bibliothek,
a!S eines nützlichen Handbuchs für Lehrer in den un-
tern und Landschulen HelvttienS; herausgegeben von

I oh. Rudolph Stcinmüller, Pft. in Gaiß,
Canton Sentis. — Diese Schulschrift, wovon alle
Viertel,mhre regelmäßig cm Heft von 8 bis 10 Bogen
in des Verfassers eigenem Verlag herauskommen, und
nicht hoher als zo Ar. geheftet zu stehen kommen soll,

wird sich uvec nachstehende Gegenstände ausdehnen:
1. Ansätze über alle Gegenstände des untern Schul-

Unterrichts m Helvetic«.
2. Aufsätze über Schulmcthode.
z. Materialien zum Dictieren.
4. Ganze Auftatze und AuSzuge aus denselben; die

verschiedenen Verbesserungen der schweizerische» Primär-
und Landschulen unter unserer veränderte» StaatSver-
sassung, betreffend: Auszüge aus der Verhandlungen
der Erzlehungsraihe verschiedener helvetischer Cantone;
Abriß vom Zustand der Schulen und Lehrmethoden in
vorigen Zeiten; Relationen über den Zustand einzelner

nachahmungswürdlgcr und guter, oder auch äusserst

schlechter und fehlerhafter Schulen, von Schullehrern
und Schulaufschern.

5. Ueber Schulmeister-Seminarien; oder vielmehr
was wir Schweizer zur Ersetzung dieser, wenigstens zu

zw.ckmäßigerer Bildung unserer Schullchrer thun könn-

ten unv sollten? — Ueber Schulmeister-Conftrenzen
und Correspsndenzen; über Schulmeister - Lcsebiblw«

theken, u. tgl.
6. Schulanfragen und Schulanekdoten; kurze Le-

bcnsbeschrelbmigen merkwürdiger und verdienstvoller

helvetischer Schulmeister und Schuirälhe.
7. Rezensionen aller neuen Schulschriften die aus

das untere helvetische Schulwesen einigen Bezug haben.

Grosser Rath, 14. I ul. Beschluß, der die

Auslassung dreyer Representaitten jedes Cantons, zum
constitnlionellen Austritt eines Dnttheils des grosse»

Raths, für den kommenden i. Aug. fcstsezt.

Senat, 14. Juli. Nichts von Bedeutung.
Beyde Räthe beglückwünschen durch Abordnungen

den fränkischen Minister.
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